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SS. Tamstag den 2?i. Juni

Scì^roeiZeril àe

Kirchen-Ieiiulla.
Kinrltckungsgebühr:

10 Cts. dic Petitzeile
(8 Pfg, RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden S a m st a g

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Abolniemetttspreis:
Für die Stadt Solo-

t hurn:
Halbjahr!.! Fr. 4. 50.

Bicrteljährl. Fr. 2. 25.

Franco fur die gauze
Schweiz:

Halbjahr!.: Fr. 5. —

Vierteljahr!. : Fr. 2. 00

Für das Auslau d:

Halbjährl. : Fr. 5. 80.

Ojààg zum Alwuuemuj
auf die

schweizerische Kirchenzeituug.

Beim Beginne des zweiten Halbjah-
ees richten wir, wie früher, die Bitte an

unsere Freunde, uns durch das Abonne-

ment auf unser Blatt zu erfreuen und

zu unterstützen' und dasselbe in ihrem

Kreise zu empfehlen und zu verbreite».

Wir erinner» nur kurz an die oft wie-

dcrholte Mahnung des hl. Vaters und

vieler anderer erleuchteter Kirchcnvor-

steher, sich der guten Presse anznneh-

men. Viel Gutes ist schon durch sie

unter den Genossen unseres Glaubens

erreicht worden, und die Gegner sind

genöthigt, die „katholische Presse" mehr

zu beachten; daß aber noch Mehreres zu

erringen ist und sich immer neue Geg-

ner erheben, welche widerlegt werden

müssen, das wissen wir selbst nur zu

gut, ebenso — wie unlängst Papst

Pius IX. mahnte — „daß auch hierin

„viel vervollkommnet und verbessert wer-

„den muß." Stehen wir dafür znsam-

men, und werden wir nicht müde,

Gutes zu thun, und der guten und

großen Sache unserer hl. Kirche ein

kräftiges Wort zu leihen!

Das Abonnement beliebe mau bal-

digst zu erneuern.

Der Abonnementspreis beträgt:

Für die Siadt Solothnrn: Halbjährlich

Fr. 4. 50, vierteljährlich Fr. 2. 25.

Franko für die Schweiz: Halbjährlich

Fr. 5, vierteljährlich Fr. 2. 90.

Franko für das Ausland: Halbjährlich

Fr. 5. 80 für sämmtliche auslän-

dische Staaten und Amerika.

Schweizer. Kirche,»zeitunfl.

Alitcicklià lietrrffend die Amts-
enthebum! des Hrn. Emien Lnchnt,

gewesener (8ic) Bischof von Bnsrl.
lSicbc Kiich.-A.'it. Nr. 24.)

Unter diesem Titel erschien Anfangs
dieses Monats eine Sammlung von
officielle» Aktenstücken nebst einigen (gar
nicht officielle») Bemerkungen, und wurde
wie wir vernehmen, überall im Kanton
verbreitet. Der Name des oder der

Sammler und Verbreiter ist nicht ge-

nannt; der Zweck derselben ist notorisch
-die Vertheidigung jenes Kantonsraths-
beschlusses vom 50. Mai d. I., durch

welchen die Petition der Mehrheit des

katholischen Solvthnrner Volkes für
freien Verkehr mit seinem rechtmäßigen

Bischof abgewiesen wurde.

Zunächst hat also das Ding ein kau-

tonales Interesse: es soll ein Nagel
oder ein Flickstück für wackelnde Regie-

rungsscssel werden und verhindern, daß

der von Staatswegen umgestürzte Bi-
schofsstuhl nicht vom Volke wieder sorg-

sam und mit Liebe aufgerichtet werde;
es hat aber natürlich auch Interesse für
die große Diöcese Basel, die dabei in
innigster Mitleidenschaft steht. Solo-
thuen ist der einzige, einst und jetzt noch,

vorwiegend katholische Kanton, dessen

Führer zur Amtscntsetzung des Bischofs

mitwirkten; kömmt es hier zu einem

Umschwung, so kann Nichts die Katho-
liken der übrigen Diöcesankantoue hin-
der», sich wieoer an den kirchlich noch

bestehenden Bischofsverband anzuschließen.

Wir dürfen also in unserem Blatte der

Sache schon etwas einläßlicher gedenken,

verweisen übrigens dabei auf die Jahr-
gäuge 1872 (2te Hälfte) und 1873

(erste Hälfte) und die dort anfgesührteu

Adressen und Rechtsschriften in Sache.

Es wird von Interesse sein, jene Vor-

gäuge und Darstellungen, in ihrer fer-

nern Entwicklung, nach Ablauf v o u

vierIa h ren noch einmal anzusehen.

Die Rechtsstellung des Bi-
schofs von Basel zu den Diö-
c cs a n st ä n d c n, das ist der I. voll-

tönende Titel des Büchleins. Erschrecke

niemand: das Capitel ist in 3 Ziffern,
ans 2 wcitgedrnckten Seiten schon abgc-

thau.. Da erscheint zuerst der „Vorbehalt
der Stände vom 12. Juli 1828", mit
der geschichtlich sein sollenden Vorbe-

merkung: Unsere Vorfahren haben dabei

(bei der Gründung des Bisthnms Basel)
mit Eifer und Sorgfalt die Ho he its-
Ncch.tc des Staates gegenüber

der römischen Curie für alle Zeiten ge-

wahrt und nie zugegeben, daß dieselben

durch kirchliche Satzungen oder Ans-

sprüche irgend welcher Art beein-

trächtige! würden. Daher haben sie ihrer

Genehmigung der päpstl. Bulle betreffend

die Errichtung des Bisthnms unterm

12. Jnli 1828 ausdrücklich nachfolgen-

den Vorbehalt beigefügt:

„Ohne daß dadurch ans di e-

„ s e r G e n c h m i g n n g auf irgend
„einL Weise etwas abgeleitet
„werde, was den Hoheitsrcch-

„ le n d c r N e g ìe r u n g e u nach-

„ t h e ili g sein möchte oder den

„L a ud c s ge s c tz c n und Reg.-
„Verordnungen, den e rz -

„bischöflichen und bischöfli-
„ che u R echt eu oder den in de r

„Schweiz. Eidgenossenschaft

„ b e st e h e n d c n K i r ch e u v c r hält-
„nissen beider Cou session cn

„und der darin begründeten
„religiösen Toleranz entgegen wäre,
„was h i e m it zur allseitigen
„Nachachtnng in Kenntniß
„ g e b r a ch t wir d."

Dieser Vorbehalt wurde dann bei der

Consekration des Bischofs durch einen

Staatsbeamten abgelesen. — Es ist

überflüssig zu bemerken, daß diese voll-
und doch hohlröncndcn Phrasen: Ho-

hcitsrcchte des Staates, keinerlei Beein-

trächtigung durch kirchliche Satzungen

und Aussprüche, Landesgesetze, Regie-

rungsverordnungen — gegenüber der

Kirche, mit der mau s o c b e n ei ne
U e b e r e i u k u n fl abgeschlossen
hatte, eben so übelwollend und miß

iranisch, ja kleinlicht erscheinen, als sie

unbestimmt in sich selbst sind und sich

ausdehnen und verdrehen lassen wie eine

Gutta - Percha - Figur zur Mißgestalt.

Im Jahr 1828, wo noch einige josephi-

uisch-balthasersche Zöpfe die Häupter
schmückten, lagen solche Vorbehalte noch

in der Zeitansicht. Mit welcher Wahr-
heitslicbe berufen sich jetzt die Männer
der Staatsomnipotenz, die Kirchenväter

des Altkatholicismus auf diese alten,
wurmstichigen Phrasen, sie, welche jetzt

der Kirche gar keine Rechte mehr ge-

genüber dem Staate zugeben, sie, deren

Toleranz mit blutrvthcn Buchstaben

in die Geschichte ihrer Vorväter, der

französischen Revolutionäre, und i» die

Geschichte der Gegenwart in Frankreich,

Deutschland und einiger Kantone der

Schweiz eingetragen ist? Gebt uns die

ehrenfesten, religiösgesinnten„Vorfahren"
zurück, die Kirche wird sich „ohne Vor-

behalt" mit ihnen verständigen können;

nie aber wird sie sich allen euer» be-

liebigen Gesetzen, den Ausflüssen einer

grundfalschen, nnchristlichcn Auffassung

von Staat und Kirche, unterziehen.

Ziffer 2: Beschluß der Diö-
c e s a n - C o n f e r e n z v o m 2 k. Okt.
1830 : „Ohne vorherige landes-

herrliche Bewilligung durch die

Diöcesanstände soll keine Installation
eines Bischofs, Weihbischofs oder eines
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Dignitars am Domkapitel Platz finden

dürfen."

Das war eine jener einseitigen Winkel-

Machenschaften einer sogenannten Be-

Horde, die keine Behörde ist, nnd die

dazn kein Recht nnd keine Competenz

hatte, nnd nie von den eigentlichen

Staatsbehörden sanktivnirt, noch weniger

von der kirchlichen Autorität angenoin-
inen war. Was folgt daraus? Antw.'
Nichts.

Ziff. 3. Der Eid des Bischofcs,
nämlich der, welcher Hochderselbe den

Abgeordneten der Diöcesan k a nto ne

leisten muß. Das; dieser Eid vom hl.

Stuhle zugegeben wurde und fast

gleichlautend in allen Staaten, welche

mit Rom Eoncordate schlössen, vorkömmt,

wird nicht gesagt, noch viel weniger der

Eid der Treue, den der Bischof zu-

vor der Kirche schworen muß, angeführt.
Kaun der Eid, den der Bischof am

gleichen Tage der Kirche, und dann mit

ihrer Bewilligung dem Staate schwört,

sich selbst widersprechen? Kann der Eid

ihn zu etwas verpflichten, was eine

Staatsbehörde wider Recht und bestimmte,

klar ausgesprochene, längst bekanuie kireh-

liche Ueberzeugung verlangt? Das wäre

ein M eineid ; eine christliche Obrig-
keit kann das nicht verlangen.

Dieser Titel schließt mit den Worten:
„Durch obigen Eid hat Bischof Lachat

gelobt, die Gesetze und die Beschlüsse der

Landesbehörden zu achten. Er hat in
der Folge dieß n icht gethan und da-

durch die Katastrophe herbeigeführt."

Dieses „ nicht " ist u i ch t s, eine

leere, unbewiesene, falsche Behauptung.
Den Beweis, daß der Tit. Bischof von

Basel seine eidlich versprochenen Pflich-
ten verletzt habe, also ein Ei dbrüchi-
g er sei, haben die Sammler und Her-
ansgeber der „Aktenstücke" nicht geleistet;

hingegen ist ihnen längst schon bewiesen

worden, daß sie die Unwahrheit
sagen; wir werden die Beweise in
Kürze wieder in's Gedächtniß rufen,
und sie bzw. mit neuen vermehren.

(Forts, folgt.)

Eine ernste Warnung vor Aber-
glauben, wie er dato selbst in der

Stadt Mixern spukt.

(Nachtrag aus anderer Feder.)

Der unter obiger Ucberschrift in der

letzten Nummer der Kirchcnzeitung er-

schienene Artikel hat eine Wunde bloß-

gelegt, die tiefer und gefährlicher ist, als

wir glaubten. Wie bei der Eröffnung
einer Eiterbeule der Unrath erst recht

zu Tage tritt, so auch hier, nachdem das

Sceiermesser augesetzt worden. Wir
hörten, schon lange Zeit Verschiedenes

über diesen Gegenstand spreche», glaub-

ten aber einerseits das Uebel noch nicht

so stark fortgerückt nnd hielten ander-

scits dafür, den leichtgläubigen Anhän-

gern dieser neu sich entwickelnden Seele

würden von selbst die Augen aufgehen.

Wir sehen uns leider in dieser Erwar-

lung getäuscht und treten deshalb rück-

haltslos in die Oeffentlickkeit. Wir Hal-

teil uns hiefür um so mehr verpflichtet,

als wir die Ueberzeugung haben, daß

diese Geistersehersecle von weit verccrb-

lichcrn Folgen sein würde, als der Alt-

katholieismus es für die Kirche ist s??j.

Der AltkatholieiSmns tritt mit seinem

krassen Unglauben offen an den Tag,

kann also keine Anhänger finden, als

auf der Seite derer, die längst schon

todte Glieder in der Kirche waren. Er

prahlt mit dem Lichte seiner Vernunft
und seiner Wissenschaft, die Kirche hält

diesem die Offenbarung nnd den bestän-

digen Gkklnben gegenüber und wirft ihm

seine Incouseqnenz schlagend an den

Kopf, so daß nur der sich täuschen läßt,

der getäuscht werden will. Ganz anders

verhält es sich mit jenem andern Irr-
thnm. Er tritt nur im Verborgenen

ans, sucht unter dem Schutz der Nacht

seine Opfer anzulocken und zu fangen.

Er prahlt, wenn nicht direkt, mit gött-

lichen Offenbarungen, doch mit bestän-

digcm Verkehr mit der jenseitigen Gci-

sterwclt. Maria, die Seelen der Abgc-

stvrbcncn stehen zu ihren Diensten, wie

Kammerdieiier. Nicht nur wissen die

Begnadigten Bescheid über den Zustand

der Seelen im Jenseits, sondern es ist

ihnen auch die Zukunft aufgeschlossen.

Sie wisseii, daß zur Strafe des Un-

glaubens schreckliche Dinge über die

Menschheit kommen werden, daß die

meisten Schwcizerstädte wie die Empörer
iil der Wüste vom Erdboden vcrschlun-

geil werden, daß hauptsächlich für Luzern
ein specielles, ausgesuchtes Strafgericht
eintreffen wird. — Wenn der Sturm
einmal losbricht, so wird der Teufel in
eine Art langgestreckter Mücken fahren
und alle, welche von jenen Mücken ge-

stocken werden, sind unrettbar ver-

loreu. — Sie wissen auch, daß nach

dem Tode Pins lX. ihr Haupt, der

Geisterseher F. ib. O., zwar ein Laie, aber

„Er (der Herr) hat sie mit seinem Geist

gesalbt", ans den päpstlichen Stuhl er-

hoben wird. Auch von einem Gegen-

papst wird gemunkelt. Das Acrgerlichste

am ganzen Schwindel ist, daß Gott

diesen Sehern den jeweiligen Scelenzu-

stand jedes beliebigen Menschen kund

gebe.

So lange die Kirche sich diesem Trei-
ben nicht widersetzte, theils weil sie noch

nichts Bestimmtes davon wußte, theils
weil sie es als ein zu einsältigcS Gau-

kelspiel hielt, um dagegen einzuschreiten.,

sollen die Vorträge des Sehers ganz

kirchlich gewesen sein, sobald aber hin

und wieder ein Geistlicher dagegen auf-

trat, so wurde offenbar, wessen Geistes

Kinder hier ihren Spuk treiben. Die

Bischöfe sind sämmtlich ins Lager dcr

Freimaurer übergegangen; sie müssen

zurück zur ursprünglichen Armuth und

Einfachheit. Das Lehramt haben die

Sectenführer nicht von Christus durch

seine gestiftete Kirche, sondern sie sind

hiefür von Gott selbst gesalbt. Wer

erinnert sich da nicht an ähnliche Vor-

kommuisse in frühern Zeiten. Hiermit
stellt sich diese Secte ans ganz und gar
nutirchlichen Boden. Ich wiederhole es,

diese Seele, einmal „flügge" geworden,

ist verderblicher als der Altkatholicis-
mils. Das Uebernatürlich, das sich darin

breit macht, das Gantelspiel, das gc.

trieben wird, haben Reiz für das mensch-

liche Herz, die Strenge und Frömmig-

keit, ipomit die Mitglieder sich hervor-

thun, ist vielmehr geeignet, ein religiös

angelegtes Gemüth gefangen zu nehmen

und zu täuschen, als das frivole Trei-
ben des Altkatholicisinns. Wie wahr

diese Behauptung ist, geht schon daraus

hervor, daß die Anhänger des Altkatho-

lieismus trotz der Vernunft und der

deutschen Gelehrsamkeit ihrer Stifter

und Häupter, es noch nicht alle übers

Herz gebracht haben, auch nur eiuen

Beitrag von 5 Ct. zu entrichten. Dcr

„Chef" dcr Geisterscher kann sich aber

rühmen, daß ein einfacher Bedienter

H ihm 2l)l)t) Fr. zu Füßen ge-

legt, daß zwei Jungfrauen aus

ihr Höflein verkauft und den Erlös
demselben, sammt den eigenen Diensten

zu Verfügung gestellt. Er darf sich

rühmen, daß seine gläubigen Anhänger
ihn keinen Mangel leiden lassen.

Und worauf gründet sich denn dieses

Zutrauen bei den Leuten? Einerseits

ans den vorgeblichen Verkehr mit der

Geistcrwelt, anderseits ans gewisse Pri-
vilcgien, die der Scetenstister vom Papste

erhalten haben will. Fassen wir diese

beiden Dinge näher ins Auge.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung

in unsern Tagen der Ausscheidung, wie

der Teufel in seiner Takrik geschickt zu

manövriren weiß. Ans der einen Seite

stachelt er den Hochmuth, den Ehrgeiz,,

die Sinnlichkeit ans, »m die Menschen

zum Abfall vom Glauben und zur Aus-

lehuung gegen die Kirche zu verführen.

Ans der ander» Seite hüllt er sich in
das Gewand eines Lichtengels, reizt die

Phantasie solcher, denen er ans die erste

Weise nicht zuzukommen vermochte, im-

Hierhin aber zum gleichen Zweck, sie,

nicht durch den Unglauben, aber durch''

dessen Bruder, de» Aberglauben, von

der Kirche loszureißen. Die ersten An-

Hänger der in Frage stehenden Verirrung
finden wir in W.... im Elsaß. Frauen

geben da vor, beständig mit Maria nnd

den Seelen im Reinignngsorte in Ver-

bindnng zu stehen. Man sing an, den

Ort und die Personen zu besuchen. Die

Besucher sehen natürlich nichts von der

Erscheinung. Nach denselben aber bc-

schrieben sie die Mutter Gottes und die

Seelen, für welche die Besucher in Ge-

dankeil gebetet. Die Seherinnen sollen auch

gewußt haben, wann und wo von ihnen

bekannten Personen von W ge

sprechen worden. Verkleidete Geistliche

wollen sie sogleich als „Geistliche" er-

kannt und einige trotz ihres Längnens
als „Sehende" heransgefunde» haben.

Ich ließ mir öfters über die Beschrei-

bnngen der „armen Seelen" von Seite

der Seherinnen Auskunft geben. Diese

Beschreibungen waren aber so vage, all-
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gemein und unbestimmt gehaltene, daß

nun ein scheu „Strenggläubiger" diese

oder jene von ihm gedachte Persönlich-

keit „genau" erkennen kennte. — Ein

steißiger Besucher ven W — war auch

unser <5, 5, O., der seine eigene „Ge-

sichte" ven den Krauen in W le-

gitiinircn ließ.

Verhalte es sich nun mit diesen Er-

scheinnngen wie eS welle, se gilt in

erster Linie die 'Regel! „Nichts als lie-
bcrnatnrltch zu erklären nnd anznneh-

men, teas natürlichen Ursachen znge-

schrieben werden kann." Abgesehen alse,

eb diese Seherinnen nicht etwa absieht-

lieh lügen, fragt es sich, ob sie nicht

vermöge ihres körperlichen nnd geistigen

Zustandes im Kalte seien, sich selbst nnd

somit Andere zu tauschen. Vorläufig
verlautete noch gar nichts von einer

ärztlichen Untersuchung dieser Personen;

einen andern Beweis für die Wahrheil

ihrer Aussagen haben sie noch keinen

geliefert, als eben ihre sclbstcigenc Be-

hanptnng.

Eine zweite Regel ist folgende: Läßt

sich eine Erscheinung trotz aller Unter-

snchnng nicht als übernatürlich abweisen,

so frägt es sich: Wer ist der Urheber

dieser übernatürlichen Erscheinung?

Kommt sie von Gott oder ist sie ein

Gaukelspiel des Satans.? Kommt sie

von Gott, so darf sie in keiner Weise

mit der Offenbarung, der Lehre der

Kirche im Widerspruche stehen; würden

aneh scheinbare ganz anßerordent-

liehe Dinge gewirkt werden, Gott hätte

daran keinen Antheil. „Wenn ein Engel

des Himmels käme," sagt der hl. Pau-

Ins, „und euch ein anderes Evangelium

verkünde» würde, so sei er verflucht."

An wem ist es nun, diese Untersuchung

zu veranstalten? Offenbar an der Kirche,

speziell an dem Lehramte derselben. Nun

gerade über diese setzt sich die neue

Seele stiebten KnsseS hinweg, noch bc-

vor sie eine Untersuchung veranstaltet

und einen Entscheid gegeben. Dieser

Umstand ist es gerade, tâcher hinläng-

lieh beweist, daß die ganze Geschichte

ans Lng und Trimz beruht. Nach

Art der Scctirer bahnen sich die Hänpt-

linge unter den Anhängern den Weg,

um sich ohne Sernpel über die Ancto-

rität der Kirche wegzusetzen, indem sie

diese Auctorität herabzusetzen und aus
^

dem Wege zu räumen suchen. „Aber
der Papst ist ja damit einverstanden!"

So! das bietet uns gerade das rechte

Instrument, um damit den Verblendeten

den Staar gründlich zu stechen.

Zu Anfang dieses Frühlings ver-

nahm ich von einem Eingeweihten, der

Seher F. X. O. gehe nach Rom direkt

zum Papste, um seine Angelegenheit an

den rechten Mann zu bringen, zwei

Geistliche würden ihn begleiten. Ans

mein Befragen, woher der Mann zu

einer solchen Reise das Geld nehmen

wolle, bekam ich zur Antwort, es stehe

ihm solches so viel er wolle zu Gebote.

Daß dies wahr sein mag, beweisen obige

Auslassungen zur Genüge; diese drei

Personen mögen nicht die einzigen ge-

sangencn Gimpel sein. 'Nach Verlauf
von drei Wochen erfuhr ich von der-

selben Persönlichkeit, die drei Reisenden

seien zurück. Der Seher habe noch viel

mehr vom Papst erlangt, als er gewollt.

Er habe dem Papst vor den Eardinälen

Dinge gesagt, worüber einzelne Eardi-

näle geweint, andere gelacht hätten. Be-

sonders habe er ihn darauf aufmerksam

gemacht, daß „er in seiner nächsten Um-

gebung einen Verräther habe." Vielleicht

der spätere Gegenpapst? Der Papst

selbst habe zn F. D O. gesagt: „Er
danke Gott, daß er ihm noch gestattet,

das Antlitz dieses Lieblings Gottes zu

schauen."

Bei meiner Anwesenheit in Rom —
denn aneb ich bin ein Nömling, sogar

noch im starken Verdacht, ein Jesuit -jchch

zn sein — wollte ich natürlich auch

wissen, wie es sich mit dieser famosen

Audienz verhalte. Von einer Person-

lichkeit, die ganz genau von dem unter-
richtet ist, was im Vatikan vorgeht, die

selbst Augen- nnd Ohrcnzenge bei der

Audienz gewesen, worauf diese Irre-
geleiteten so große Stücke legen, erfuhr
ich dann Folgendes:

Herr F. 5. O. erhielt, wie jeder an-
ständige Mensch, beim Papste eine An-
dienz, aber weder er, noch einer
s e i n c r B e g l e i t e r h a b e n zum
P a p st ode r mit d ein Papst auch

n ur ei u Wort g c s p r ochc n. Der

Papst wußte außer ihrem Namen
keine Silbe. Was somit von dieser

Audienz in der Schweiz hcrnmgeboten

wurde, ist die reinste Erfindung, wenn

man es nicht als gemeine Lüge bezcich-

neu will. F. T. O. verlangte durch Vcr-

mittlnng gerade des Prälaten, der mir

diese Mittheilung machte, vom Papste

einen Ablaß für die Besucher semer

Hanskapelle; „auch dies wurde rund-
weg abgeschlagen, weil es

den Schein gehabt, als bc -

stätige der Papst die Ans-
sagen dieses Sehers." Von

der Ekstase sah der Prälat nichts,

weil dieselbe schon vorüber war, als er,

zu der ihm vorher bezeichneten Stunde,

am 'Freitag erschien F. X. habe ihm

nicht den Eindruck eines gemeinen Be-

trügcrs gemacht, im Gegentheil eines

frommen, aufrichtigen Menschen, der

aber sehr wahrscheinlich voir hysterischen

.-Zuständen selbst sich täuschen lasse. Der

deutsche Geistliche in der Beglcitschaft

habe das Gesicht eines verschmitzten

Menschen; daß er es aber sei, wolle

er (der Prälat) nicht behaupten; vom

Eutlebncher C gebrauchte er eine

Aeußerung, die so viel sagen mochte, als

hätte dieser das Pulver nicht erfunden.

Ucberhanpt hatten die Leute sich abson-

derlich geheimthuerisch benommen. Was

für schreckliche Dinge der F. 5. wieder

gesagt! Ans die Frage, was denn? habe

man nie eine entschiedene Antwort be-

kommen. Ich bemerke nur, daß bei

unsern Lnzerner Gläubigen ganz die

selbe Taktik beobachtet wird. „Ja, mau

darf's nicht sagen, schreckliche Dinge!
Sie werdeir sehen."

Bei meiner Rückkehr theilte ich die

eingezogenen Nachrichten derjenigen Per-

sönlichkeit mit, welche mir von der

glänzenden Audienz gesprochen hatte.

Der betreffende mußte eingestehcn, daß

bei dieser Audienz alle drei das höchste

Stillschweigen beobachtet hatten,-zugleich

wollte er mir aber zu verstehen geben,

daß dies nicht die einzige Audienz ge-

wesen, sondern daß die drei ganz ge-

heim mit dem Papste sich besprochen

hätten. Wer mit den Gebräuchen im

'Vatikan bekannt ist, weiß, daß eine

solche Annahme der purste Nnsinn ist.

Wer so was sich aufbinden läßt, der

hat in der That einen starken Glauben,

aber nicht zum Bergeversetzen. Das Be-

frcmdendstcan derganzcnEstschiehteist, daß

nicht etwa simple Leute, sondern mehr

oder weniger Gebildete, verständige Män-

ncr sich für diese Narrhcit haben ein-

nehmen lassen. Wären sie alle von der

Sorte des hiesigen Zuganführers Hrn. G.,

so könnte man sich die Sache noch er-

klären. Die guten Leute haben sich ver-

proviantirt, als sollte Luzern 6 Monate

lang von den Türken belagert werden,

nnd gehen herum so ernst und nach-

denklich, als wäre der Teufel schon in
die Fliegen gefahren. Wohl wäre es

hier am Platze zu sagen: „Ein Narr
macbt zehn," wenn die Sache nicht eine

so ernste Seite hätte. Wir wollen hoffen,

daß besonders dieser Aufschluß über die

päpstliche Audienz diesen Irregeleiteten
die Augen öffne, oaß sie dem F. T.

in Zukunft den Rücken kehren und sich

an die Kirche halten, oder was noch

besser wäre, daß sie diesen F. .1'. der

Polizei Überlieferlen, damit er versorgt

würde dort, wo er hin gehört, entweder

im Irren- oder im Zuchthans. Solche
"

Dinge bringen nur Uneinigkeit in die

Familien, wie der Erfolg bereits gelehrt,

machen die Leute zu unglücklichen

Getäuschten für diese und die andere

Welt. So viel für heute.

Anrede des kl Vaters an die

Direktoren der H'reffe.

Rom, 10. Juni. Heute um die Mit-
tagsstunde war die große Audienz der

Vertreter der katholischen Presse beim

hl. Vater anberaumt; zn derselben hat-

ten sich gegen 450 Journalisten aller

Länder im Consistorial-Saalc eingesun-

den. Der Papst erschien, umgeben von

den Kardinälen Asqnini, Orcglia, Le-

dochowSki, Saceoni, Randi, Simeoni,

Borromeo, Pacca und Martinclli. Der

Erzbischof von Bologna verlas als Di-
rektor der Zeitschrift „La Scuola Cat-

toliea" eine entsprechende Adresse. Hier-

auf wurde von Msgr. Tripepi das

Adressen-Album der katholischen Presse

und einige andere Geschenke überreicht.

Sodann richtete der hl. Vater etwa fol-

gende Worte an die Versammelten:

„Als vor ungefähr 28 Jahren die mas-

kirte Heuchelei die Veranlaßung war,
daß ich mich nach Gaeta begab, über-

flnthete die schlechte Presse, als Gegue-

rin des Katholizismus, die Welt; da-

mals rieth ich verschiedeneu Personen,

dieselbe durch Enthüllung der Lügen
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und Entstellungen zu widerlegen. Seit-
her ist dies geschehen, und ich erkenne

es an, daß sich Viele diesen, nützlichen

Berufe gewidmet haben. Alle mensch-

lichen Dinge und Unternehmungen je-

doch sind nicht vollkommen, und wenn

auch anfangs noch so rein, so erleiden

sie durch die Zeit eine Trübung, Deß-

halb wünsche ich von Grund meines

Herzens, daß man auf diesem Gebiete

einen großen Mangel entferne, nämlich
den der Eintracht; denn die Einigung,
geliebteste Söhne, gibt die Kraft, Wie

ist es möglich, daß die Vertreter der

Presse ihre Gegner bekämpfen können,

ohne vor allem unter sich einig zu sein?

Also zuerst Einigkeit, dann aber auch,

obschon es die Pflicht der Presse ist,

die Wahrheit zu vertheidigen, unterlasset

es ans manchen Gründen, immer und

immer die Namen zn nennen. Denn,

ohne daß es zu etwas führt, erbittert

es. Es ist dies meine Ansicht von der

Sache, über die ich noch manches, noch

vieles zu sagen hätte; aber dies verbie-

tet mir die Klugheit, und deßhalb sage

ich euch, daß man nicht immer alles,

was man denkt, sagen darf. Also Ein-
tracht. Verliert nicht, um kleinlicher

Dinge willen, das große Ziel außer

Augen, welches ihr verfolgt." Ein
donnerndes Lebehoch erscholl, als der

Papst den Empfangs-Saal verließ.

K. Ueber die Katechese.^)

(Vorgclrsen i» dem Ältesten wissenschaflttchen

Vereine der Schweiz.)

Wichtigkeit der Katechese und Vcr-
pflichtuiig dazu.

Eine der wichtigsten Beschäftigungen

eines Priesters, Hochwürdige Witbrü-
derl ist die Katechese. Sie ist ein ge-

eignetes Mittel, um das verdunkelte

Licht des Glaubens aufzuhellen, den

moralischen Sinn zn stärken und Früchte

der Gottesfurcht und der Tugend her-

vorzubringen. Die Vernachlässigung der-

*) Bei Abfassung dieser Conserenz-Arbeit

bennpten wir vorzüglich die vortrefflichen

Werke GrnberS: Katechelische Vorlesungen über

das hl. Angnstinus Buch: Von oer Nntcrwei-

snug der Nnwissenden. Salzburg 1353. Prak-

tischeS Handbuch der Katechelik. Zwei Theile.

Salzburg 1334.

selben wird oft, zum fruchtbaren Keim

unendlich vieler Uebel. Der Bischof

von Belley nennt die Katechese „den

wichtigsten und fruchtreichsten Unter-

richt. Die Früchte sind so groß, so

allgemein anerkannt, daß die Zeit und

die Mühe, die man dazu aufwendet, ans

eine höchst lohnende Weise vergolten

wird." „Nichts ist so gut angewendet,

heißt es in den Konstitntionen von

Konstanz, wie dasjenige, was man thut,

um die Jugend gut zn erziehen und sie

von zartester Kindheil alt zn einem

frommen Leben zn gewöhnen. Das

jugendliche Gefäß wird lange den Ge.

rnch bewahren von jener Flüssigkeit, die

man zuerst hineingegossen." Eine Syn-
ode von Osnabrück im Jahr 1628 er-

klärt, daß von einer guten Katechese

nicht nur das Wohl einzelner Familien,
sondern das Wohl des Staates und der

Kirche abHange. Eine Synode von Gent

von 16 l3 findet, daß heutzutage nichts

so nothwendig sei, als die Kinder im

Katechismus gut zn unterrichten. Die-

ses darf noch mit mehr Recht alls un-

sere Zeit angewendet werden.

Diejenigen, welche den katechetischen

Unterricht geringschätzen und ihn als

Kinderspiel betrachten, werden widerlegt

durch die Worte und die Thaten be-

rühmtcr und heiliger Männer. Der

hl. Johannes Chrysostomns schreibt:

„Höher, als den ersten Kunstmaler, als

den ersten Bildhauer und wie die übn-

gen Künste und Wissenschaften heißen,

schätze ich den, der es versteht, die Her-

zen der Kinder auszubilden." Friedrich

Sandholzer, Pfarrer von Konstanz, ver-

gleicht dieselben in seiner Anrede, die er

an der Synode von Konstanz im Jahr
1567 gehalten, mit denjenigen, welche

die junge Saat deßwegen verachten und

vernachlässigen, weil sie noch zart und

noch keine vollen Aehren zeigt und be-

merkt: wer die Anfänge der Dinge ver-

achte und vernachlässige, soll sich nicht

wundern, wenn auch der Fortgang der-

selben nicht glücklich sei. Der gelehrte^

Kanzler Gerson antwortet denjenigen,

welche die Katechese gering schätzen, in

folgender Weise (Oe puoris all lltiri-
slum triUnziià): „Es scheint Vielen

eilte unwürdige Beschäftigung, wenn ein

in den Wissenschaften berühmter oder

in einer Hoheit geistlichen Würde sie-

hender Theolog sich zu dein Unterrichte
der Kleinen herabläßt. Man sagt mir,
ich sollte mich mit höhcrn Dingen be-

schäftigen. Aber ich weiß wahrhaftig
nicht, ob es etwas Höheres gebe, in

der meine Niedrigkeit etwas anszurich-
ten vermag Ich halte es für ein

würdiges Thun des Geistlichen, diese

Kinderseelen gleichsam zn pflanzen und

zn begießen, diese Kinderseelen, sage ich.

die im Wissen noch klein sind, damit

ihnen Christiis Wachsthum gebe. Man
sagt mir aber, ich könnte dieses herrli-
cher ill öffentlichen KanzeUcden leisten.

Mit mehr Pomp und Ansehen wohl,
meine ich, aber mit weniger Wirkung
und Frucht." — Gerson ist der An-
ficht, die Jugend bilde nicht den gering-
sten Theil einer Gemeinde; sie sei ein-

pfänglicher für das Gute, als die Er-
wachsenen, es seien junge Pflanzen, die

sich lenken und biegen lassen, wie man

will. Er ist der Ansicht, daß Kinder

durch gutes Beispiel einen großen Ein-

flnß ausüben auf die Erwachsenen, daß

man, wenn man den Glauben und die

Sittlichkeit einer Gemeinde heben wolle,

bei der Jugend beginnen müsse. Der

hl. Franz von Sales und Fenelon rech-

neten den katechetischen Unterricht zn

den schönsten und wichtigsten Beschäfti-

gungen ihres Lebens. Die Bedeutung

der Katechese wird auch von den Fein-

den der katholischen Kirche anerkannt

und deßhalb machen sie so große An-

streiignngen, um die Katechese zn unter-

drücken oder wenigstens ans der Schule

zn entfernen.

Von der Wichtigkeit der Katechese

durchdrungen, haben daher mehrere

Päpste, Concilien und Bischöfe dieselbe

den Geistlichen nicht bloß empfohlen,

sondern sogar zur Pflicht gemacht.

Das Concil von Trient will, daß an

allen Sonn- und Feiertagen die Kin-
der in den Grundwahrheiten des Glau-

bens unterrichtet und zum Gehorsam

gegen Gott und gegen die Eltern -an-

gehalten werden. Im gleichen Sinne
werden auch von den Päpsten Bene-

dikt Xlll. und Benedikt XIV. Vor-

schriften ertbeilt. Bischof Galen meint,

es komme auf Eines heraus, ob ein

Erwachsener aus Schuld und Nachläs-

sigkeit der Geistlichen verloren gehe oder

ob er verloren gehe, weil er in der

Jugend nicht gehörig unterrichtet wer-

den. Der Seelsorger hat die Pflicht, für das

geistige Wohl seiner Gemeinde zu sor-

gen. Nun bilden auch die Kinder einen

Theil seiner Gemeinde und zwar nicht

den geringsten. Somit hat er die Pflicht,

für das Seelenheil auch dieses Theiles

seiner Gemeinde Sorge zu tragen. Das

Seelenheil der Kinder aber kann wohl

durch kein anderes Mittel besser und

wirksamer befördert werden, als durch

einen guten christlichen Unterricht.

Da die Katechese eine Pflicht ist, so

sollen wir auch suchen, diese Pflicht

g n t zn erfüllen. Wir sollen uns ans

die Katechese vorbereiten, und das um

so mehr, da es nicht so leicht ist, eine

gute Katechese zu halten. Wir sollen

uns nicht begnügen mit dem, was wir
leisten, sondern wir sollen suchen, es

immer noch besser zn machen; je mehr

wir von den Wahrheiten unserer hl.

Religion selbst durchdrungen sind, desto

mehr werden wir die Religion lieben

und hochschätzen, desto mehr werden wir

von dem Verlangen erfüllt, diese Wahr-

heilen, diese Gefühle Andern mitzuthei-

lkn, desto geeigneter sind wir, die Kin-
der zn unterrichten und sie ebenfalls

mit Hvchschätznng für Religion und für
Gott zu erfüllen.

Sollte es uns, Hochwürdige Mit-
brüder! schwer vorkommen, diese Pflicht

gewissenhast zu erfüllen und sich zu

den Kindern herabzulassen, so bedenken

wir, daß sich Jesus Christus noch weit

mehr herabgelassen, indem er vom Him-
mel ans die Erde gekommen; bedenken

wir, welche Liebe der göttliche Heiland,

dessen Nachfolger wir sein sollen, zu

den Kindern gehabt; bedenken wir,
welche Freude wir den Schutzengeln

und den Namenspatronen dieser Klei-

neu bereiten, wenn wir ihre Schützlinge

unterweisen und unterrichten. Wenn

uns die Erfüllung dieser Pflicht schwer

vorkommt, so bedenken wir. daß das ein

Almosen ist, welches gemäß dem Pro

pheten Daniel die Sünden tilgt; bc-

denken wir, wie schön es ist, diese jnn-

gen Pflanzen zn begießen und das

schädliche Unkraut von ihnen fern zn

halten, und ihnen den Vater zn zeigen,

der im Himmel ist.

(Fortsetzung folgt.)



Kirchen-Khronik.

Aus der Schweiz.
Hnltcrliiig für radikale E vo»

dem „Bande" ans Rom bezogen

und einem schweizerischen Publikum

vorgcstrcut.

„Wie dasPrinzip der welt-
lichen Macht des P a p st e s a n-

erkannt werden soll. Ich habe

Ihnen schon im März berichtet, daß

der Vatikan vorläufig mit aller Macht

dahin arbeitet, die weltliche Herrschaft

wenigstens im Prinzip anerkannt zn

sehen. Heute bin ich in der Lage, Jh-
ncn die a k t e n m äßig e F o r m mit-
zutheilen, in welcher sich die Partei des

pàrn ìvMM'à ihre Gelüste bereits

als Pakt zwischen Vatikan und Qniri-
nal vorstellt. Das folgende Dokument

ist ein Werk der Kardinäle Si-
meoni, Billio, Franchi und

Monaco la Valletta, Ich

übersehe es genau nach der mir soeben

zugegangen Abschrift:

Vertragsentwurf zur Herstellung der

gegenseitigen Unabhängigkeit des Kö-

nigs von Italien und des Ponlifcr

Maximus zu Rom, den katholischen

Mächten behnfs Entscheidung der rö-

mischen Frage vorzulegen:

l) S, M. der Konig von Italien
erkennt an und erklärt im Einklänge

mit der katholischen Kirche, welcher er

angehört, daß der Papst unter dem Ti-
tel Pontifcr Marimus das Haupt die-

ser Kirche ist,

3) S, M. erkennt ferner an und er-

klärt: Der Papst hat in seiner Eigen-

schaft als Pontifer Ma.rimus das Recht

ans vollständige Unabhängigkeit von je-

der Macht und die freie Ausübung sei-

ner geistlichen Autorität,

Z) S, M. proklamirt, daß zwischen

Italien und der Kirche keinerlei Glau-

benscontroversen bestehen und verspricht,

daß die Kirche für ihre religiöse Ent-

Wicklung sowohl als auch für die ka-

lhvlische Propaganda volle Freiheit ha-

ben soll, so daß die Gegenwart der

italienischen Regierung in Rom die

freie Aktion des Papstes in kirchlichen

Materien nicht im Mindesten hindern soll,

4) Alls diese Weise wird
Rom, das einst die Metro-
pole d e r W elt g e w e s e n u nd

jetzt die des Königreiches
Italien ist, fortfahren, der
Sitz des höchsten Exarchen
der Ch r i st e n h eit zu sein,

5) Uomu Cupikoliiis, einst
Aufenthalt von K ö n i ge n,

Konsul n und I m p e r a t v r c n,

wird die Monarchen des nenen
Königreichs Italien in sei-
n e n M a u e r n a u f n e h m c n.

6) Die Uittà lâiiiin (Rom am

rechten Tiberufer), von Leo III, und

St, Leo I V, gegründet und mit Mauern

umgeben — zum ^postolmnim Uelri
ot> I'nnli mâiiz-in et c>I> «nlutem

UllinRiniioinlin cmmmm —, berühmt

durch das dort vergossene Blut so vieler

Märtyrer, durch die Gräber der Apo-

stel Petrus und Paulus und'als Sitz
von l.R) Päpsten: schon im 14, Jahr-
hundert als Sitz jenes Nachfolgers

Petri prophezeit, welcher von allen

Päpsten die Kirche und ihre Freiheit

am meisten lieben würde, wird der Kö

nigspalast des Papstthums sein,

7) Die leoninische Stadt, von Jta-
lien dem hl, Stuhle ans Ehrfurcht vor

.dem Andenken jener Apostel überlassen,

welche sie im Interesse der Freiheit der

Kirche zn ihrem Sitze gewählt haben,

wird vom Könige, der Regierung und

dem Parlamente Italiens für immun

und unverletzlich erklärt, der ansschließ-

lichen Autorität des hl. Vaters überge-

ben und als exterritorial angesehen,"
-5-

Wir Protestiren wiederholt, daß ein

Blatt, welches solche colossale Dumm-

heiten („Lügen" kann man sie nicht

nennen) dem schweizerischen Volke von

der Bundesstadt aus vorwirft, sich den

Namen „Bund" beilegen darf. Nenne
es sich „Fund", „Schund" oder Aehn
liches, aber schände es den Namen nicht,

der uns Allen werth ist.

Altkatholischcs, Der Konflikt zwischen

dem Rest einer selbstständigen kirchlichen

Ueberzeugung und dem Uebergcwicht und

der Uebcrgewalt des Staatsgebotes, der

auf der letzten Berner-Synode Punkts

Unauflöslichkeit der christlichen Ehe sich

erhob, schreitet weiter, „Bischof" Her-

zog hat die Hand in die umschwiugcnde

Staatsmaschine hineingelegt; sie packt

ihm nun schon den,Arm und wird ihn,

wenn er sich nicht mit aller Kraft los-

reißt, ganz ergreifen und zerdrücken.

Der „Winterthnrer Landbote" griff ihn

an als einen neuen Staatsfcind, weil

er gegen das Staats-Eherecht auftrete

und in seinem Katechismus die Unanf-

löslichkeit der Ehe lehre, I» einer vor-

läufigen Erklärung in den „katho-

lischen Blättern" vertheidigt sich Herzog

dagegen und will sich mit einer Unter-

scheidung der principiell strengen Theorie

und der mild auslegenden Praxis der

einzelnen Kirchendiener Heranswinden,

Ganz richtig setzt er bei, wie sehr dem

Staate selbst an der Unanflöslichkcit der

Ehe gelegen sein müsse, und welch' ver-

derbliche Folgen der Leichtsinn und die

Leidenschaft der Ehescheidung mit sich

bringe. Das ist aber ein bloß mensch-

licher Grund und hält darum nicht

Stich, Den eigentlichen Grund der Un-

anflöslichkeit der Ehe: ihren sakramen-

talen Charakter, betont er nicht nur

nicht, sondern spricht von der kirchlichen

„Einsegnung" sehr geringschätzig und

übergeht das Wesentlichere, die kirchliche

Anerkennung der Ehe, welche den sakra-

mentalen Charakter wahrt, — Wie viel

er mit solchen Tergiversationen gewinnt,

zeigt ihm der „schweiz, Handclsconrricr",

welcher das Dogma von der Unauflös-

lichkeit der Ehe mit dem Staatsdogma

von deren Anflöslichkeit als unverein-

bar erklärt, und dem christkatholischen

Bischof vcrdentet: mit seiner Ansicht

erkläre er ganz einfach, daß der heutige

Staat auf unsittlicher Basis beruhe.

In der letzten Nummer der (alt) katho-

lischeil Blätter lesen wir nun bereits

(S, 188) : „Schreiber dieser Zeilen hält

dafür, daß die Unanflöslichkeit der Ehe

keine katholische Lehre sei.

Die orientalischen Kirchen wissen nichts

davon und im Abendland war man bis

in's 8. Jahrhundert in dieser Hinsicht

frei. Die Einen lehrten so, die Andern

anders," Von den spätern kirchlichen

Entscheidungen wird natürlich geschwic-

gen. Es ist leicht abzusehen, wer am

Ende Recht behaupten wird,
»—i Zur Charakteristik. Die

(alt) katholischen Blätter Nr. 24 cut-

halten folgende „Miscelle": Götzen-
dien st. Der heilige Joseph ist unsern

Lesern schon im Vorjahre als „Patron
der Schurken" vorgestellt worden. Wozu

er sich sonst noch hergibt, erzählt der

„Sendbote des hl, Joseph" im dieß-

jährigen Maihefte, Aus Stciermark,

wo die Kretin's üppig gedeihen, meldet

ein L, M. S. folgende wunderbare Ge-

betserhörnng, (Folgen nun zwei Ge-

schichten: von einer Dame, die durch eine

neuniägige Andacht zum hl, Joseph aus

Geldverlegenheit befreit wurde, und von

einer jungen „lebenslustigen" Tochter,

welche durch dieselbe die Erlaubniß zum

Reiten erhielt.) „So geht der liebe hl,

Josef selbst auf unsere unbedeutendsten

Wünsche ein, wenn wir uns Ihm nur
mit vollem Vertrauen »äbern und im

Gebet anSharren," Wir sind nicht im

Falle, controliren zn können, ob diese

Citation richtig sei; noch viel weniger

sind wir dafür verantwortlich, wenn ein

Einzelner in seiner Privatmcinnng

Wahres und Falsches vermengt und

ans richtigen Vordersätzen unbegründete

Schlüsse zieht. Die „katholischen Blätter"

finden aber für gut, Folgendes beizn-

fügen:

„Weiß der niebesiegte Klopffechter der

eidgenössischen Römlinge, Hr, C. C.

Keiser, auch diese Thatsache mit dem

Evangelium Jesu Christi in Einklang

zubringen? Wenn Ja, dann hätte der

Piusschwindcl und Papstbcttcl bald ein

Ende und auch für den abgesetzten Ver-

theidiger de»Gnry'schen Spitzbnbenmoral

brauchte nicht mehr gesammelt zu wer-

den. Der liebe hl Josef sorgt schon

für das nöthige Kleingeld! Eine nenn-

tägige Andacht — und „das Tischlein

ist gedeckt !" Nur brav cinuehmen,
sagt der Doctor,"

Diese Gesinnung und diese Sprache

können wir jedenfalls nicht mit dem

Evangelium in Einklang bringen.

Solathurn. Der „Laudbotc", der als

Negicrungsorgan gilt, brachte letzthin

einen Artikel unter der Ueberschrift:

„Die alten Eidgenossen und
die Pfaffe n", Auszüge aus der nn-

zuverlässigen Schrift Felix Balthasars:

histor. Entwurf der Freiheiten und der

Gerichtsbarkeit der Eidgenossen, Damit

soll bewiesen werden, daß „unsere"

Staatsmänner in die Fußstapfen der

alten Schweizer getreten seien und die

Rechte und Freiheiten des „Volkes"

gegenüber der Clerisci behaupten. Der

-
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erste angeführte Fall betrifft Privilegien
von Ohmgeld nnd Schirmgeld, der zweite

eine kirchliche Strafandrohung nnd Eeu-

snren wegen politischer Bündnisse, Ge-

fangcnhaltnng eines Bischofs in Kriegs-

zeiten, Berbannnng von zwei Priestern,
die aufrührerischer Reden angeklagt, nicht

vor der Obrigkeit erscheinen wollten,
und einen Iucidenzfall ans dem bekann-

ten lldliaenschwylcr-Haudel, also lanler

Conflikte über Gerichtsbarkeit, nnd zwar

von sehr untergeordneter Natur, Dem

gegenüber lassen sich Beispiele genug

anführen, daß die „alten Eidgenossen"

in diesen Beziehungen nicht immer

mustergültig gehandelt haben, sondern

oft genug von Eigensinn und kleinlichtcn

Motiven sich leite» ließen nnd gegen die

Kirche gröber waren, als just nothwen-

dig gewesen wäre. Selbst Hilly (Bor
lesungeu über die Politik der Eidgc-

nwssenschaft), so einseitig nnd durch und

durch protestantisch er ist, muß das an-

erkennen nnd bezeichnet es dabei als

charakteristisch, daß die alten Eidgc-

nvssen Ei l a n b e n s s a ch e n und
st a atli ch e E o m peten zen in-
st i n k t iv g e n a n u n ter s ch i e de n.

Noch viel weniger fiel es den katholi-

scheu Kautonen in spätern Zeiten ein,

wo die EKanbensspaltnng die Gegensätze

geschärft hatte, in das Gebiet der kirch-

lichen Lehre u n d S a k r a m e n i e n-

spendnng sich einzumischen und die

Kirche hierin meistern zu wollen.

Diese mit katholischem Bewußtsein

ganz unverträgliche Arroganz war den

Psendo - Staatsmännern unserer Zeit
aufbehalten, und im Kanton Solothnrn

blüht sie ganz prächtig. Da haben wir

nicht bloß Verautwortlichkeitsgesetz, Wie-

derwählbarkeit der Geistlichen, Absetzung

derselben, höchst einseitig von Gemeinds-

lind Staatswegcn ohne Untersuchung

und Vermittlung der kirchliche!: Ober-

behörde wir habeil auch Festsetzung

der religiösen Unterrichtsmittel und des

religiösen Uutcrrichtsganges und End-

zieles durch den Staat, und Verhinde-

rung der Sakramentenspeudung durch

den rechtmäßigen Bischof im Innern
des Kantons seit vollen vier Jahren;
wir habeil die Anmaßung derselben,

eine von der Kirche abgefallene und von

ihr ausgeschlossene Sekte als katho-
l i s ch zu erklären.

Wir wollen hier nicht die BeHand-

lung des dem Bischof treu gebliebenen

Elerus nach der Ertlärnng von Fnlcn-
bach !873 in Erinnerung bringen;

man könnle diese tiefverletzenden Ge-

wallsmaßrcgcln noch einiger Maßen mit

der Hitze des frisch ansgebrochenen Kam-

.pfes entschuldigen. Allein seildem ist

man auf diesem Wege fortgefahren; die

Amtseulsetzung des Pfarrers von Grctzen-

bach (dem man, inconsequent genug,
eine andere Pfarrei im Kanton nicht

vorenthalten hätte), die Behandlung des

Pfarrers Bopst in Biberist, die Bor-

drängnng des Pfarrers Rudolf in Schö-

ncnwerd sind sprechende Beweise, daß

mail noch nicht ruhigern und gerechteren

Anschauungen huldigt, sondern in der

leidenschaftlichen, parteiischen nnd zwän-

gerischcn Weise sorifahren will.

' Es sind uns in neuester Zeit wieder

drei derartige Fälle zur Kunde ge-

kommen. Bon dem einen können wir
die nöthigen Belege unsern Lesern »äch

stens schon vorlegen; die zwei andern

sind noch im Stadium des ersten Bcr-

snches. Alle drei betreffen Pfarrherrcn,
die ihrem Amt zur Zierde gereichen und

durchaus nicht darauf ausgehen, jcman-

den zu verletzen oder der staatlicheil Ge-

walt zil trotzen. Um so peinlicher ist

es zu seheil, wie die neue n Eidge-

nossen (wenn man sie noch so nennen

darf) nicht mit Pfaffen, sondern

mit pflichttreuen Priestern uingehen.

Diese Menschen sollen sich nicht ans die

alt eil Eidgenossen berufen!

Nach dem „Landboten" hat der

Negieruugsralh am 18. d. beschlossen;

1. Die innerhalb der kathol. Kirche

entstandene christkatholische Kirch-

gemeinde Solothnrn wird als Kirch-

gemeinde nach § 5» des C.-G.-B.

mit allen daraus fließenden Rech-

ten, namentlich ihren Rcchtsansprü-

auf einen verhältnißmäßigeu Theil
vom Bermögen der bisherigen ka-

tholischen Pfarrgcmcinde Solothnrn
anerkannt.

2. Es wird der Kirchgcmeinde Organi-
sation der christkatholischen Kirch-

gemeinde Solothnrn vom 10. Mai
1877 die Genehmigung ertheilt,

jedoch unter Vorbehalt von § 58

der Staatsverfassung betreffend das

Stimmiecht in Gcmcindeangelegcn-

Heiken.

3. Der christkaiholischcn Kirchgemcindc

Solothurn werden, gleich wie es

gegenüber dein römisch katholischen

Theil geschieht, ans gehörig gclei-

steten Ausweis hin ans Rechnung

der ansgemittclten Ansstenrnngs-

summe zur Bestreitung der noth-

wendigen Bedürfnisse einstweilen

Vorschüsse ans dem allgemeinen

Cchnlsoud dcS Kantons geleistet.

1. Den Belhciligte» bleibt der Weiler-

zng dieser Beschlüsse an die znstän-

digen h. Bnndcsbchörden nach Maß-
gäbe von Art. 50, Lemma 3 der

schweizerischen Bnndesverfassnng nnd

Art. 50 des BnndeSgesetzes über

die schweizerische BnndeSrechtspslege

von, 27 Juni !874 vorbehalten.

Daraus ergibt sich, daß der Regie-
rnngsrath von Solothnrn entscheidet,

ob eine Kirchgemeinde innerhalb oder

außerhalb der katholischen Kirche stehe,

und er findet, daß die christkatholische

Kirchgemeinde Solothnrn innerhalb der

katholischen Kirche entstanden. Zinn ist

jedem Denkenden klar, daß eine Sekte,

welche innerlich von dem Grnndprin-
cip des Katholicismus, dem Gehorsam

unter der Autorität der lehrenden Kirche,

abgefallen ist nnd sich statt dessen zum

Grundsatz der Abmehrnng über Glan-

ben, Enlt und Verfassung bekennt, welche

sich äußerlich offen und entschieden

von der katholischen Kirche getrennt hat

und von derselben eben so entschieden

ausgeschlossen ist, nicht „innerhalb der

katholischen Kirche" entstand, ihr nicht

zugehört, und darum keine Rcchtsan-

sprüche ans ihe Vermögen hat. Der

Entscheid des Negiernngsrathes richt

also ganz ans falschem Boden, ist in

sich nnwahr nnd unbefugt nnd verletzt

die Rechte der katholischen Kirchgemcinde.

Es ergibt sich 2. daraus, daß der Re

giernngsrath auf ganz willkürliche Weise

in jenen Gemeinden verfährt, welche das

Unglück kirchlicher Spaltung zu tragen

haben. In Ölten, Trimbach, Dnllikcu,

Schönenwerd sind die Katholiken ganz

und gar von dem Antheil am Kirchen-

gut ausgeschlossen, weil sie in der Min-
dcrheit seien; in Solothnrn sollen die

Altkatholiken einen „verhältnißmäßigeu

Theil" vom Vermögen der bisherigen

katholischen Pfarrgemeinde erhalten! Ob

überhaupt der RegiernngZralh über Ver-

mogcnsverhältnisse zu entscheiden habe,

das mögen Rechtskundige nnlersnchen,

ebenso, inwiefern der allgemeine Schul-

fond des Kantons hiebei herzngczogen

werden dürfe

Wir notiren diesen neuen Akt der

Gerechtigkeit nnd Wahrheit unserer Ne-

gcnten, von denen die zwei Einflußreich-

sten sich „ilngenirt" zum Altkatholicis-

»ins bekennen. Ist das der Standpunkt

nnd der Wille des Solothnrner Volkes?

i—i Der „Anzeiger" hat das neue

Elaborat der Regierung scharf unter's

Messer genommen, und ist daran^ die

alte Proklamation der DiöcesamEonfc-

renz von 1873 nnd den 'neuen Beschluß

des Kantonsraths vom letzten Mai Z»

seciren, namentlich.den eigentlichen Blöd-

sinn bloßznlegen, daß auch ein anderer

Bischof als Se. Gn. Engenins Lachat

die Firmung im Kan'on ertheilen könne.

Er hält ihnen mit Recht jenen Grund

entgegen, den wir schon berührten; daß

kein anderer Bischof firmen dürfte, an-

ßer wenn er von dem rechtmäßigen

Oberhirten dazu delcgirt würde, mithin

das Erste, was ein solcher Bischof er

klären müßte, das wäre; Ich komme

im Namen und ans Auftrag eueres

r e ch t m äßi g eu Bischofs Engenins!

Sodann gibt er den weisen Herreit des

Raths zu beherzigen, daß kein Bi-

scbof vorbehaltlos alle Gesetze und

Verordnungen der Regierung anerken-

nen könnte, so wenig als Engenins La-

chat, mithin auch keiner die Kantons-

gränze überschreiten würde, inner wel-

cher er ans seine Würde, sein Genüssen

und seinen Eid verzichten müßte. Alles

das hindert den „Landboten" nicht, in

Nr. 73 unverfroren hinzuschreiben; „An-
zeigcr" anerkennt, es sei richtig, daß

allerdings ein anderer Bischof als La-

chat ebensogut firmen könne. Dagegen

wollen sie dies eben nicht, — sie wollen

einzig »nd allein nun einmal Lachat

nnd Dnrck, mit andern Worten; „Streit
suchen." In diesen wenigen Linien

steckt die ganze Perfidie und Verlogen-

heik des „Landboten" und seiner Clique.

^ Dem „Tagblatt" Nr. 142 auf

seine Nergeleieu gegen die Kirchenzei-

tnng erwiedern wir kurz: Mit dem

Protestantismüs als S y st e m „bleibt's
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Protestanten wollen wir hundert Mal
lieber zusammengehen, als mit einem

unwissenden und dabei arroganten Alt-

katholiken, wie die, welche in's Tag-

blatt schreiben. Ans seine zweite Be-

mcrkuug, daß die Kirchcnzcitnng erst

jetzt gegen den neuen Aberglauben ans-

trete, der in W, seineu Hauptsitz hat,

nur sc> viel: Glaubt der Einsender, es

sei vorher nichts geschehen? Wäre

es zweckmäßig, die Sache in die Oeffeut-

lichkeit zu werfen, bevor man feste An-

haltspnnlte hat? Uebrigcns: minux

kaini «jut; jimmm, Hät daS „Tagblatt"
sich jemals gegen die Schändlichkeiten

der Genfer und Berner an den Katho-

liken ausgesprochen? Das waren Frc-

velthaicu, nicht bloß „abergläubischer"

Unsinn; warnmA)at es geschwiegen?

-, Luzcrii (Brief v, 21,) Äiitt-

woch Abends ist Se, Gn, E n genius,

Bischof von Basel, in Begleit des Präsi-

denteit des Schweizer Pinsvereins, Gf.

S ch e r e r - B o eea rd, von der Pil-

gersahrt aus Rom glitcklich zurnckge-

kehrt und zu Lnzeric ans dem Dampf-

schisfplatz von Sr, Ho,h>v, Ev»i»lifsar

W i n k l e r empfangen worden.

Alle Schweizer-Pilger sind nun wieder

iil ihrer Heimath eingetroffen; sie spre-

chen sich über ihre Romfahrt höchfl be-

friedigt aus; alle werden die am Jubel-

fest glücklich verlebten Tage in bester

Erinnerung behalten. Wir sind der

Ueberzeugung, daß das Gebet, welches

die Pilger für die Wohlfahrt des Ba-

terlandes an den zahlreichen Gnadeltor-

leit verrichtet haben, erhört, und daß der

a p o st oli s ch e Segen, welcher der

hl, Vater Papst Pins >X. ihnen und

ihren Mitbürgern ertheilte, segensreiche

Früchte bringen wird. Freundlichen

Gruß und Handschlag den Schweizer-

Pilgern zur Rückkehr in's Vaterland!

^ (Eorr,) Dienstag den IB l, M,

hielt die freie Priestcrkonserenz dcs Kts.

Luzeril ihre ordentliche Jahrcsversamm-

lung im Kloster der ehrw, Väter Ka-

puziuer zu Snrscc. Sie war sehr zahl-

reich besucht; mit Zuzug der Ehrengäste

aus dem Kauton Solothnru und Zug

zählte mau gegeu 70 Anwesende, Um

11 Uhr eröffnete der Präsident, Hochw,

Hr, Kämmerer Meier voll Altishofen,
die Sitzung, Nach Verlesung des Pro
tokolls über die letztjährige Versamm-

lnng und über die Thätigkeit des Co-

mite während des Jahreslàfes kam

der Hailptgegcustaud der Traktanden, die

Einführung voic Erziehungsvereineu,

zur Sprache, Hochw, Hr, Theologie-

Professor Haas iu Luzeril besprach in

einem klaren und gediegenen Referate

die Nothwendigkeit, die Organisation

und Thätigkeit solcher Vereine, Ihre
Nothwendigkeit begründete der Redner

durch die wahrheitsgetreue Schilderung
des antichristlichen Zeitgeistes, sowie

der viele und große Gefahren für die

christliche Jugenderziehung in sich ber-

genden Schilt- und Familienverhälnüsse
der Gegenwart. In Betreff der Or-
gailisation hielt der Referent sachgemäß

die Errichtung männlicher Erziehungs-
vereine und christlicher Mütlervereinc

auseinander, und ging dann daran, je-

dem dieser Vereine seine besondere Be-

thätigllug au der großen Lebensfrage

unserer Zeit, der Erziehung der In-
gcild im Geiste der katholischen Kirche,

zuzuweisen. Die männlichen Erziehungs-
vereine sollen ihr Auge offen halten

für die Schule, Schnlgesetzgebung, Leh-

rerlhätigkeit, namentlich für den Reli-

givusunierricht, damit es der Pfarrgeist-

lichkeit möglich werde, den eonsessionel-

leu Unterricht ill ausreichender Weise

zu ertheilen. Den christlichen Mütter-
vereinen liegt es ob, lebendiges Chri-

stenthnm im Geiste der katholischeil

Kirche iu den Familien zu wecken und

zu Pflegen und so die Kirche und Schule

zu unterstützen, Zum Schluße legt der

Referent es den Hochw, AmtSbrüderu

dringend an'S Hcrz, die Errichtung solcher

Vereine nach den gegebenen Verhältnis-
sen und Umständen ihrer Pfarrgcmeiu-
den sich anf's eifrigste angelegen sein

zu lassen und diesen jetzt unentbehrlich
gewordenen Faktor der seelsorglichen

Wirksamkeit nicht aus den Augen zu
verlieren.

In der nachfolgenden Diskussion
wurde diese hochwichtige Frage nach

einzelnen Seiten hin noch ergänzt und

weiter beleuchtet. Die Ueberzeugung

von der Nothwendigkeit der Errichtung

von Erziehungsanstalteil stand fest; es

sollen nun die Mitglieder der Cvnfe-

renz, jedes in seinem Kreise, zur Ans-

führung schreiten,

Nach Erledigung des Hauptgegenstau-

des kam die Reihe der freien Anträge,

Es erhob sich namentlich über zwei sol-

cher Desiderien eine lebhafte Besprechung,

Da sie aber zunächst nur luzerncrische

Hanptaugelegenheiten betreffen, so tön-

neu wir sie in diesem kurzen Berichte

übergehen. Vielleicht gibt es später Ge-

legeuheit, auf dieselben zurückzukommen.

Die Anregung, die Unterstützung des

Hochwst, Bischofs zur Bestreitung der

Bisthnmsbcdülsnisse bei Clerus und

Volk der Diöcesaukantone iu einen ge-

ordneten Gang zu bringen, wurde mit

Beifall aufgenommen und ernstlich bc-

sprechen. Es soll diese Frage bei der

nächsten Zusammenkunft des Eomile's

der schweizerischen Priesterkonfcrenz zur

Entscheidung gebracht werden.

Es war bereits 2 Uhr geworden;

der Kassier legte noch die Iahresrech-

nnng vor, und das Ergebniß war, daß

ein Beitrag von i Fr, auf jedes Mit-
glied dekrelirt wurde. Den Schluß bil-
dele eiil frugales Mittagsmahl im Con-

ventsaale der ehrw, Väter Kapuziner,
daS durch zahlreiche ernste und hnniori-
stische Ansprachen gewürzt wurde.

Möge der Geist der prieste, liehen Ei-

nigkeit, den Alle beseelt, das Wirken der

freien Pricsterkonserenz zu fernern ge-

deihlieheu Früchten enthalten!

B, i n Die Hochschule zählt im lau-

senden Semester 20 Stndirende der

protestantischen Theologie, 18 der (alr)-
katholischen. Von diesen >8 sind bloß

2 ans dem bernischen Jura, 10 aus

den übrigen Kantonen und l Anstän-

à, — Dem Professor Gareis, der

nach Gießen ging, folgt nun nach kur-

zer Frist lie, Zorn, nach Königsberg

berufen, Garcis und Zorn, welche uns

mit dein Werk „Staat und Kirche iu

der Schweiz" beglücken (1, Bandes erste

Abtheilung bereits erschienen, VllI und

250 Seiten in prächtiger äußerer Aus-

stattnng) nehmen also ihren Stated-

Punkt, um unsere Sachen zu schauen

und zu ordnen, in ziemlicher Entfer-

nnng. Verlieren werden wir wenig,

trotz alles Gerühmcs, Vivut. nmMum!

Genf. Im Genfer Journal steht zu

lesen: Das Gesetz betreffend das Tra-

gen von geistlichen Kleidern, welches

bis jetzt nur allerlei Burlesken im Ge-

folge halte, führte kürzlich abermals

einen fremden Geistlichen vor die

Schranken des Friedensrichters, Der

Angeklagte, Hr, Abbe Paradis, wurde

beschuldigt, das genannte Gesetz über-

treten zu haben, indem er iu offenbar

geistlichem Gewände sich in den Stra-
ßen der Stadt Genf habe blickeil lassen.

Die Anklage stützte sich auf die breiten

Krämpcu des Hutes und auf den lau-

gen Rock, welchen der Angeklagte trug,
was beides auf den geistlichen Charak-

ter schließen lasse. Der Abbe gab den

ersten Theil d/r Anklage betreffend des

Hutes als nicht ganz unbegründet zu,

behauptete hingegen bezüglich seines

Rockes, derselbe sei kein Priestcrrock

(scnàw), sonderte ein schwarzseidcner

llcberzieher (àullctlie). Kurz, die

ganze Gerichtsverhandlung endete unter

allgemeiner Heiterkeit mit der Freispre-

chnug des Delinquenten, da sich kein

Paragraph vorfand, welcher getrau

fixirle, bei welcher Breite der Hulkrätupe
und bei welcher Länge eitles schwarzsci-

denen Rockes der geistliche Charakter

der genannten Kleidungsstücke beginne.

Persoual-Chlonit,

L/t, Gallen. Die lUtchqem.lnde Mo-
q e l S b e r g wähln Hochw, Hin. E gli, der-

zeit Pfarrer von Untere.;.»'», zum Seclsv'aer.
Der Wahl wird die hoheilliche Anerkenn»».;

ertheilt,

Uom Hüchcctischc.

Theologische Novitäten.

Aus der bei Herder erscheinenden lheo-

logischen Bibliothek ist wieder ein Werk

zur Vollendung gekommen, P r u u c r s

M o r allh e olo g i e. Die Vorzüge

dieses Buches sind, waS den ersteil Theil

betrifft, iu verschiedenen allverbrciteteu

Zeitschriften anerkannt und nicht min-

der einzelne Desiderien namhafk gemacht

worden, so daß wir hier von jeder nä-

Hern Besprechung um so mehr Umgang

nehmen können, als der Verfasser selbst

am Schluß seines Werkes den verschie-

denen Recensenten gegenüber Antwort

ertheilt. Eine Aussetzung glauben wir
aber auch jetzt noch aufrecht halten zu

dürfen, daß nämlich die Definitionen
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öfter etwas schwer behältlich seien. Da
werden manche lieber zu dem nun auch

in zweiter Auflage erschienenen und

bedeutend vermehrten Leh r bu ch von
S i m a r greifen. Freilich enthält der

viel voluminösere Pruucr auch entspre-

chend mehr Detail und bietet mehr für
die Praxis, während nus Simar für
die Schule ebenso empfehlenswerth er-

scheint. Wer nach Simar studirt hat,

wird übrigens gut thun, auch Pruner's
Werk zum Nachlesen anzuschaffen.

Gar Vielen, wie wir zu hören schon

öfters Gelegenheit hatten, wäre er-

wünscht, wenn der Druck bereits be-

gouneuer Hand- und Lehrbücher, wie

von Scheeben's Dogmatik, Hergenröthers

Kirchengcschichte und Kanleus Eiulei-

tnng etwas rascher vor sich gehen würde.

Es mag aber hier die Zögernng ihre

Ursache eher am Schreibpult als am

Setzerkasten haben; wenigstens producirt
die erstaunlich fruchtbare Herdcr'sche

Presse neben den Werken aus den ver-

schiedeuen theologischen Gebieten der

Literatur stets noch theologische Bücher,

die zwar im Katalog der theologischen

Bibliothek nicht vorgesehen sind, aber

doch damit in naher Beziehung stehen.

Dahin gehört die „Theologie der
Propheten des alten Testa-
ments, bearbeitet von Dr.
H e r m a n n Z s eh o ck e, k. k. H o s -

ca plan und o r d e ntl. P r o f. der
Theologie au der k. k. Uni-
versität Wien.

Dies, dem Fürst-Erzbischof von Salz-

bürg dcdieirte Werk hat in seinem Ge-

biete katholischerseits wenige Vorgänger,

etwa Scholz's Handbuch der Theologie

des Alten Bundes im Lichte des Neuen,

und König's Theologie der Psalmen.

Durch langjähriges Studium des Alten

Testaments gewann der Versasser einen

tiefern Einblick „in das reichhaltige

dogmatische und ethische Material, wel-

ches in den alttestamenttichen Schriften

hinterlegt ist", und überzeugte sich, daß

namentlich die prophetischen Bücher als

die Fnnogrnben der alttestamenttichen

Theologie zu betrachten seien. Sy ent-

stand dies wichtige Buch, ebenfalls eine

Fundgrube für theoretische und prak-

tische Theologie und eine schöne Be-

reicherung und Ergänzung unserer theo-

logischen Literatur. Bescheiden sagt der

Verfasser: „Wenn ich nun diese Arbeit,
welche ich theilweise zu meinen Vor-

trägen benützt habe, der Oeffentlichkeit

übergebe, so glaube ich damit den Theo-

logen einen kleinen Dienst zu erweisen,

insofern das reiche theologische Material
der prophetischen Literatur darin ver-

arbeitet ist und diese des mühsamen

Snchens und Znsammentragens über-

hebt." Das Buch hat sieben Theile.
Der erste behandelt die Lehre von Gott,

nach den Kategorien der Existenz und

Namen, des Wesens und der Eigen-

schaften, der Einheit und Trinität, des

Verhältnisses zur Welt und endlich den

Götzendienst. Der zweite Theil ist der

Lehre von den Geschöpfen gewidmet, der

Dritte der Le.^re vom Volke Gottes, der

vierte der Lehre vom religiös-sittlichen

Leben, der fünfte der Lehre von der

Heidenwelt, der sechste dem Messias, der

letzte der Eschatologie. Das Ergebniß

liegt in den Schlußworten: „So sehen

wir denn, wie der von -Oben befruchtete

Geist der Propheten die ganze Zukunft
des messianischen Reiches von seinen

Ansängen bis hinauf zu seiner Ver-

hcrrlichnng und Verklärung umfangen

und, wenngleich in alttestamentlicher

Hülle, doch so geschildert hat, daß ihre

Zeichnungen als Elcmentarzüge zu dem

herrlichen Gemälde dienten, welches der

Apokalyptiker anf Patmos entworfen hat.

Wer daher die von uns ans den Tiefen

der Prophetic gehobenen Schätze der

Glaubens- und Sittenlehren einer nä-

heren Betrachtung unterzieht, der wird

zur Ueberzeugung gelangen, daß die

prophetischen Bücher im Canon des

Alten Testamentes in jeder Beziehung

den Glanzpunkt bilden." — Das Werk

sei der Aufmerksamkeit der Theologen

bestens empfohlen; ebenso des folgende:

„Des heiligen Hipp olytus
von Rom Co m m e n t a r z n m

B u ch e D a n i el. Ein li t e rär -

geschichtlicher Versuch von
Otto B arde n h ewer, Doctor
der Philosophie und der
Theologie, P r i e st e r d e r E r z-

diöceseCöln. Freiburg, Her-

der, 1877."
Der merkwürdige, bis nahe an sein

Lebensende in den trinitarischen Irr-

thnm verstrickte Märtyrer Hippolyt, war

nach dem Urtheile des Verfassers der

gelehrteste Theologe des Abendlandes

und konnte wohl von einer außerordent-

lichen Gnade Gottes reden, daß er nach

der Gnade der Bekehrung und Rückkehr

zur Einheit der Kirche, ja sogar der

Blntzengenschaft gcwürdigct wurde. Die

Untersuchung des Verfassers dreht sich

hauptsächlich um folgende drei Punkte:
I. Welches sind die Zeugnisse und Nach-

richten über Hippolyts Commcntar zum

Buche Daniel ans der kirchlichen Lite-

ratur der frühern Zeit? II. Welches

sind die heutigen Ucberreste des genann-
ten Werkes? III. Würdigung dieser

Ueberbleibsel. — So gut es mit den

gegenwärtigen Hilfsmitteln möglich ist,

scheint uns der Verfasser seine Aufgabe

vollständig gelöst zu haben. Immerhin
ist er mit der vorhandenen Literatur
darüber genau vertraut und hat, wie

schon Döllinger, die Ueberzeugung ge-

Wonnen, daß Bnnscn's bezügliches Buch

wissenschaftlich genommen kümmerlich

secnndären Werth habe, denn dasselbe

verfolge nur zum Scheine Wissenschaft-

liche Zwecke, diene aber in Wahrheit

ganz andern Tendenzen.

Wer übrigens Janssens Charakteristik

über Bunsen (in seinen Zeit- und
Lebensbildern) kennt, wird sich

hierüber nicht verwundern. Daß nun

auch Janssen's Stolberg voll-

endet in zwei Bänden daliegt, ist unsern

Lesern wohl bereits bekannt und lieb.

Sicher bieten diese biographischen Werke,

sowie I. Baders „Deutsche Frauen-
bilder aus verschiedenen Jahrhunderten",
vor Allem aber auch das unvergleichliche

Tagebuch von Alban Stolz, wovon nun
unter dem bescheidenen Titel „Dürre
Blätter" der neueste Theil erschienen

ist, eine Menge Belege und Gedanken

zum Verwerthen für öffentliche
Vo rträge. Für den Seelsorger am

Krankenbett hingegen wird so eben ein

Buch angekündet, dem ohne Zweifel be-

deutende Nachfrage bevorsteht: Die Pa-

stvra l m edicin von dem Würz-
bürger Professor Dr. August
S töhr, einem gerade nach dieser Rich-

tnng hin erfahrenen Arzte. U.

^eyrl'ingspatronat.

Lehrmeister:
Ein Sattler, zwei Schneider, zwei Küfer,

ein Wagner, ein Glaser, ein Uhren-

macher und zwei Schmiedmeister.

Lehrlinge:
Einer zu einem Buchdrucker.

Einer zu einem Metzger.

Einer zu einem Möbelschreincr.

Einer in einen Laden.

Eine 15jährige Tochter in ein gutes Hans.

Zwei wünschen als Haushälterinnen zu

einem Geistlichen und

Einer als Hüterknecht in ein St. Galler
Kloster.

Zwei zu einer Nätherin.
Ein ausgekernter Buchbinder zu einem

guten Meister.

Ein ausgelernter Schreiner zu einem

Möbelschreiner.

Lchrlingspatronat in Jonschwil.

Inländische Mission.

l. Gewöhnliche V c r e i n S b c i t r ä g e.

Ucbertrag laut Nr. 21: Fr. 12,030. tl>

Vom Tit. Kapitel Siß- und

Frickgau 100. —

Beiträge d. Mitglieder von Kappet „ ö. 20

Freiwillige Beiträge von Kappel „ 10. —

„ Bonigen— SO

Beiträge der Mitglieder von

Bonige» „ 8. —

Kirchenopser von Haste „ 14. —

Ungenannt von Hadle „ 16. —

Fr. 12,231. 85

Occ Kassier der int. Mission:
vlctAer-Stmigcr i» Liiern.

Briefkasten. Hrn. O. i» S.: Nicht vcr-

gesse».

Gparblmk in Luzern.
Wir nehmen dermalen Gelder unter folgenden Bedingungen an, gegen:

Obligationen à S °/o

auf 1 Jahr fest und sodann nach ersolgterKündignng in 6 Monaten rückzahlbar.

Obligationen à 4'/- °/<>

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar. 8^

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn


	

